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region Bern

Das Alter als Kündigungsgrund
Vor allem im Detailhandel sind 
Firmentreue und Berufserfahrung 
heute nicht mehr gefragt. Obwohl 
viele Firmenchefs wollen, dass das 
Rentenalter erhöht wird, um die 
älteren Mitarbeitenden mit viel 
Erfahrung länger beschäftigen zu 
können, wird ihnen des Öfteren 
gekündigt.

Immer wieder müssen wir älteren Mit-
gliedern helfen, damit sie nach der Kündi-
gung ihre Lohnansprüche geltend ma-
chen können und ihnen ein anständiges 
Arbeitszeugnis ausgestellt wird. Auch 
Kündigungen vor den Festtagen finden 
nicht selten statt. Wenn es um das liebe 
Geld geht, werden alle guten Vorsätze 
über Bord geworfen. Schwarze Zahlen 
und volle Auftragsbücher genügen nicht 
mehr, der Geschäftsertrag soll immer 
weiter steigen.

Bekannte Politiker
Politiker aus bürgerlichen Parteien, wel-

che uns in den National- und Ständerats-
wahlen noch vor kurzem das Blaue vom 
Himmel versprochen haben, sind als Ver-
waltungsräte mitverantwortlich, dass 
Angestellte in grossen, bekannten Firmen 
ihre Arbeit verlieren. Auch dort sind es vie-
le ältere Angestellte, denen zuerst gekün-
digt wird. Es sind über 50-Jährige, die 
Mühe haben, auf dem Arbeitsmarkt noch 
eine geeignete Stelle zu finden.

Doppeltes Pech
In verschiedenen Gemeinden wird den 

älteren Arbeitslosen empfohlen, zuerst 
eine Frührente aus ihrer Pensionskasse zu 
beziehen, statt sich an die Arbeitslosen-
kasse zu wenden. Leider wird den Betrof-
fenen nicht mitgeteilt, dass sie dann für 
den Rest des Lebens weniger Rente erhal-
ten. Einzelne Fälle landen zuletzt sogar auf 
dem Sozialamt.

Ein Saisonnier hat mir vor kurzem am 
Telefon erzählt, dass die Schweiz in Sachen 

Gerechtigkeit und Ehrlichkeit nicht besser 
sei als manch anderer Staat – oder gar 
manche Bananenrepublik –, über die wir 
so gerne unsere Sprüche machen. Da wir 
ihm wegen eines Problems mit der Unfall-
versicherung auch nach Rücksprache mit 
Juristen nicht helfen konnten und er des-
halb eine grössere Summe selbst bezahlen 
musste, konnte ich ihm in dieser Angele-
genheit nicht widersprechen!

walter.wuethrich@syna.ch, 
Regionalsekretär

syna sektion Bern

Jubilare
An der Hauptversammlung vom 
20. Februar gratulierten wir 
unseren langjährigen Sektions-
mitgliedern.

Seit 25 Jahren Mitglied: Leuthold Mar-
kus, Lotzwil; Leuthold Corina, Lotzwil; 
Stössel Susanne, Thun; Grossenbacher 
Thomas, Oberburg; Spescha Plasch, Bern; 
Müller Regina, Belp; Stalder Beat, Roggwil 
BE. Seit 40 Jahren Mitglied: Megert Nik-
laus, Ittigen; Arcaleni Helen, Bern; Brühl-
mann René, Gümligen; Grimm Rolf, Liebe-
feld; Gehri Christian, Studen BE; Züger 
Monika, Bützberg. Die Mitglieder, welche 
Syna seit 50, 60 oder 70 Jahren die Treue 

halten, werden wie immer an der Regio-
naltagung im Herbst gefeiert. Wir freuen 
uns, dir dein Präsent persönlich überrei-
chen zu dürfen.

elvira.wuethrich@gmail.com, 
Redakteurin Region Mittelland

Wir helfen dir beim Ausfüllen 
der Steuererklärung
Interessierte Syna-Mitglieder können 
sich bei Gottlieb Aeschlimann melden: 
079 404 82 53 oder godi47@bluewin.ch.

Bedenklich, wenn nichts mehr gespart werden 
kann. Bild: Fotolia
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region deutschfreiburg

Ein Blick zurück
Alljährlich informiert Syna 
Deutschfreiburg in einem Jahres-
rückblick ihre Mitglieder und Leser 
über die Tätigkeiten, Ereignisse 
und Themen, welche die Gewerk-
schaft in der Region beschäftigt 
haben.

Am 1. Februar 2015 hat Doris Stauffacher 
ihre Tätigkeit als administrative Mitarbei-
terin im Regionalsekretariat Tafers aufge-
nommen und das Team somit komplet-
tiert. Laut ihren Erfahrungen in den ver-
gangenen Monaten kann sie auf eine sehr 
interessante und anspruchsvolle Arbeit 
zurückblicken. Sie schätzt die selbststän-
dige Arbeitsweise und das damit verbun-
dene Vertrauen des Teams, aber auch 
unserer Mitglieder, in sie.

Gewerkschaftsarbeit auf der Strasse
Dieses Jahr ging es für die Bauarbeiter in 

der Schweiz um viel: Der Landesmantel-
vertrag (LMV) – das ist der Gesamtarbeits-
vertrag (GAV) für das Bauhauptgewerbe – 
lief Ende Jahr aus. Da der Baumeisterver-
band Verhandlungen verweigerte, fand 
am 27. Juni 2015 in Zürich eine grosse Bau-
Demo statt, an der auch Syna Deutschfrei-
burg engagiert teilnahm. Unterdessen 
konnte ein neuer Landesmantelvertrag 
für die nächsten drei Jahre abgeschlossen 
werden.

Der Plaffeienmärit hat nicht nur für 
Sense-Oberländer einen besonderen Reiz, 
die Vielfalt des Angebots zieht zahlreiche 
Besucher aus anderen Regionen an, auch 
viele französischsprachige Gäste sind an-
wesend. Mit ein Grund, weshalb auch 
das Team Tafers am Markt präsent war 
und Unterschriften sammelte für die 
Konzernverantwortungsinitiative von 
Brücke · Le Pont. Sie hat zum Ziel, dass alle 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu 
einer Sorgfaltsprüfung im Bereich Men-
schenrechte und Umwelt verpflichtet 
werden.

Massenentlassungen  
bei Wifag-Polytype

Im September 2015 informierte die Ge-
schäftsleitung der Wifag-Polytype in Frei-
burg über einen erneuten Stellenabbau 

von 85 Stellen. Ein gut ausgehandelter So-
zialplan drängte sich auf. Das Personal 
konnte auf die Unterstützung von Syna 
zählen. Nach mehreren Jahren sassen wir 
wieder am Verhandlungstisch und setz-
ten uns mit vollem Engagement für die 
Mitarbeitenden ein. Mit Erfolg: Nach lan-
gen und harten, aber sehr konstruktiven 
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung 
von Polytype haben wir folgende Verbes-
serungen ausgehandelt:
I   Der Arbeitgeber überweist für entlas-

sene Mitarbeiter zwischen 58 und 60 
Jahre, die noch nicht vom flexiblen  
Altersrücktritt profitieren können, 
während diesen zwei Jahren die vollen 
BVG-Beiträge (Arbeitgeber- sowie 
Arbeitnehmerbeiträge), sodass keine 
Lücken entstehen. Ab dem 60. Alters-
jahr wird ihnen der flexible Alters-
rücktritt angeboten, der sehr vorteil-
haft für die Angestellten ist.

I   Dienstaltersgeschenke werden wäh-
rend 12 Monaten nach Austritt noch 
gewährt, egal ob diese Zeitspanne ins 
Folgejahr fällt oder nicht.

I   Den entlassenen Angestellten wird der 
bereits komplett ausgefüllte Antrag 
für eine Offerte zur Weiterführung der 
Krankentaggeldversicherung zuge-
stellt.

I   Die Kündigungsfrist wurde auf gene-
rell drei Monate erhöht.

GAV Forstpersonal
Der Sachverhalt bezüglich der Allge-

meinverbindlicherklärung (AVE) konnte 
grösstenteils geklärt werden. Das Team 
Tafers hat alle Reglemente (elf Körper-
schaften) und Anstellungsverträge über-
arbeitet, sodass diese nun einen privat-
rechtlichen Status haben und folglich dem 
GAV unterstellt sein werden. Die Ände-
rungen wurden jedem Vorstand dieser 
Körperschaften persönlich vorgestellt, sie 
werden mehrheitlich im Frühling 2016 
über diese Neuheiten abstimmen. Sobald 
sie angenommen sind, kann Syna die AVE 
erneut beantragen. Das Ziel ist, dass sie per 
1. Januar 2017 in Kraft tritt.

In konstruktiver, offener und äusserst re-
spektvoller Zusammenarbeit mit Walter 
Schwab vom AWWF und Förstern, die vor 
Ort mit entsprechenden Unternehmun-
gen zusammenarbeiten, konnte die Liste 
der privaten Forstunternehmer komplet-
tiert werden.

Ebenfalls erfreulich ist die Zusage zweier 
Gemeinden, die dem GAV nicht unterstellt 
sind, sich jedoch freiwillig anschliessen, 
damit auch dort gleiche Lohn- und Anstel-
lungsbedingungen vorherrschen. Zudem 
hoffen wir, dass sich noch einige mehr an-
schliessen werden!

Sabine Michel, Regionalredakteurin, 
etoile1@gmx.ch

Plaffeienmärit 2015: Das Syna-Team engagiert sich bei der Unterschriftensammlung für die  
Konzernverantwortungsinitiative. Bild: Kathrin Ackermann
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regione lucerna

Dichiarazione Fiscale 2015
Anche quest’anno il sindacato offre ai 
soci Syna, come servizio straordinario, la 
possibilità di fare compilare dalla signora 
Antonella Paternostro ed il suo team il 
formulario delle tasse ad un prezzo di 
favore.

Qui le date previste per la compilazione 
delle tasse 2016:
I   Martedì, 15/22/29 marzo 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00
I   Giovedì, 17/24/31 marzo 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00
I   Venerdì, 18 marzo 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00

I   Sabato, 19 marzo 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

I   Giovedì, 7/14 aprile 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30

I   Venerdì, 8 aprile 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

I soci Syna pagano:
compilazione semplice della dichiarazione  
fiscale: 40 franchi
compilazione della dichiarazione fiscali con 
immobili: 60 franchi

Non soci del Syna pagano: 110 franchi

Per evitare inutili perdite di tempo, con conse-
guenti ritardi nella consegna della dichiara-
zione fiscale, è necessario portare tutti i docu-
menti elencati sul retro. Vi preghiamo inoltre di 
portare anche la copia della dichiarazione fis-
cale 2014 e la tessera socio Syna! I formulari con 
documenti mancanti non verranno ne accet-
tati ne compilati, perciò portate con voi tutti i 
dati necessari, grazie. Per ulteriori informazioni 
chiamate al numero 041 318 00 88 o visitate la 
nostra pagina web www.luzern.syna.ch.

britta.strasser@syna.ch, 
collaboratrice amministrativo

rückerstattung

Berufsbeiträge 2015
In den meisten Branchen gibt es einen 

Berufs- oder Solidaritätsbeitrag, welcher 
in der Lohnabrechnung ersichtlich ist 
und vom Lohn in Abzug gebracht wird. 
Arbeitnehmende, die einen Abzug für 
den Vollzug des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) haben, können einen Teil zurück- 
verlangen. 

Sende uns den Rückerstattungsbeleg für 
das Jahr 2015 deiner Branche zu und wir 
verrechnen den jeweiligen Betrag mit 
dem Mitgliederbeitrag. Solltest du von 

deinem Arbeitgeber keinen Rückerstat-
tungsbeleg erhalten haben, nimm mit 
uns Kontakt auf: Regionalsekretariat Lu-
zern, Obergrundstrasse 109, 6005 Luzern, 
041 318 00 88, luzern@syna.ch.

sabrina.tognella@syna.ch, 
administrative Mitarbeiterin

Delegiertenversammlung 
Luzern
Gerne informieren wir euch frühzeitig 
über die regionale Delegiertenver-
sammlung der Region Luzern. Sie findet 
am Mittwoch, 20. April 2016, um 19.30 
Uhr im Restaurant Sternen, Seetalstras-
se 100, in Emmen statt. Die Einladun-
gen werden den Sektionspräsidenten 
direkt zugestellt.

region luzern

Steuererklärung 2015
Auch dieses Jahr bietet Syna ihren Mit-
gliedern im Rahmen einer ausserordent-
lichen Dienstleistung die Möglichkeit, 
ihre Steuererklärungen zum Vorzugs-
preis durch Antonella Paternostro und 
ihr Team ausfüllen zu lassen.

Die Steuererklärungen werden an fol-
genden Daten entgegengenommen:
I   Dienstag, 15./22./29. März 

von 14.30 bis 19.00 Uhr
I    Donnerstag, 17./24./31. März 

von 14.30 bis 19.00 Uhr

I   Freitag, 18. März 
von 14.30 bis 19.00 Uhr

I   Samstag, 19. März 
von 09.00 bis 11.00 Uhr

I   Donnerstag, 7./14. April 
von 17.00 bis 19.30 Uhr

I   Freitag, 8. April 
von 09.00 bis 11.00 Uhr 

Syna-Mitglieder bezahlen:
Einfaches Ausfüllen der Steuererklärung:  
40 Franken
Ausfüllen der Steuererklärung mit  
Immobilien: 60 Franken

Nichtmitglieder bezahlen: 110 Franken

Um Verspätungen zu vermeiden, sind alle 
Unterlagen mitzubringen. Wir bitten euch 
ebenfalls, eine Kopie der Steuererklärung 2014 
und den Syna-Mitgliederausweis mitzubrin-
gen! Formulare mit fehlenden Dokumenten 
und Daten werden weder akzeptiert noch aus-
gefüllt! Genauere Informationen erhaltet ihr 
unter 041 318 00 88 oder www.luzern.syna.ch.

jasmine.progin@syna.ch, 
Regionalverantwortliche
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region olten/solothurn

Die Sektion Olten-Zofingen auf Reisen
Programm
Sektionsreise ins Piemont, 
Pfingsten, Samstag,
14., bis Montag, 16. Mai 2016,
Abfahrt: 8.00 Uhr Bahnhof Olten,  
beim Ruderclubhaus.

Route:
1. Tag 
Olten–Luzern–Gotthardtunnel–
Bellinzona (9.45 Uhr Kaffeepause)–
Lugano–Chiasso–Milano–Novara– 
Vercelli–Raum Casale Monferrato  
(13.15–15.00 Uhr mehrgängiges Mittag-
essen). Weiterfahrt nach Asti (freie 
Stadtbesichtigung) Alba–Cuneo,  
(Zimmerbezug und Nachtessen im  
Hotel Principe).

2. Tag
Vormittag Stadtführung durch Alba.  
In Barbaresco Weinkellerbesuch mit 
Degustation und mehrgängiges,  
typisches Mittagessen der Region in-
mitten der Rebberge. Am Nachmittag 
Rundfahrt durchs Gebiet der Langhe 
und Roero, mit Zwischenhalt bei der 
gotischen Höhenburg von Serralunga 
d’Alba. Nachtessen im Hotel.

3. Tag
Nach dem Frühstück Fahrt vorbei an 
Turin (geführte Stadtrundfahrt durch 
Turin zu den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten). Region Aosta (13.00–15.00 Uhr 
mehrgängiges Mittagessen). Über den  
Grossen St.-Bernhard-Pass (kurzer Halt), 
weiter nach Martigny– 
Bulle–Bern–Olten.

Leistungen:
Carfahrt im VIP-Bus mit zwei Übernach-
tungen, zwei Nachtessen, drei Mittag-
essen, Getränken, (Wein, Wasser und 
Kaffee), Stadtführungen in Turin und 
Alba in deutscher und italienischer 
Sprache, Weinkellerbesichtigung mit  
Degustation.

Kosten:
Effektive Kosten: 399 Franken.  
Die Sektion zahlt 100 Franken, also für 
dich als Mitglied und deine Partnerin 
pro Person 299 Franken.

Wichtig:
Syna-Mitgliederausweis, Identitätskarte 
oder Pass nicht vergessen!

Anmeldungen unter: 
www.syna-olten.ch

Auch dieses Jahr bietet die Region Olten/Solothurn ihren Mitgliedern im Rahmen einer ausserordentlichen Dienstleistung 
die Möglichkeit, ihre Steuererklärungen zum Vorzugspreis ausfüllen zu lassen.

Alle unten aufgeführten und notwendigen Unterlagen sind zu nachfolgenden Terminen ins Syna-Regionalsekretariat zu bringen. Die 
Steuererklärungen werden an folgenden Daten entgegengenommen:

Sekretariat Olten, Römerstrasse 7, 4600 Olten
Entgegennahme der Steuererklärungen: Freitag, 11./18. März 2016 14.30 bis 17.00 Uhr 
 Freitag, 1./15. April 2016  14.30 bis 17.00 Uhr

Sekretariat Solothurn, Lagerhausstrasse 1, 4502 Solothurn
Entgegennahme der Steuererklärungen: Mittwoch, 16./23. März 2016 13.30 bis 17.00 Uhr
 6. und 20. April 2016 13.30 bis 17.00 Uhr

Für das Ausfüllen der Steuererklärung verwenden wir folgende Ansätze:
•		Einfache	Steuererklärung 

1 Lohnausweis: 40 Franken 
2 Lohnausweise: 50 Franken
•	Steuererklärung	mit	Wohneigentum:	60	Franken
•		Bei	aufwendigen	Steuererklärungen: 

Mehrkosten 20 Franken

NUR FÜR MITGLIEDER;Mitgliederausweis vorweisen. 
Für Selbstständigerwerbende können wir KEINE Steuererklärung ausfüllen.

Team Olten/Solothurn, olten@syna.ch  Bild: Clipart 

region olten/solothurn

Steuererklärung 2015


